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§ 5 Bgld. NotifG Zustandigkeit

Bgld. NotifG - Burgenlandisches Notifikationsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 28.11.2024

(1) Entwiirfe von technischen Vorschriften oder von wesentlichen Anderungen solcher Vorschriften, die von Landes-
oder Gemeindebehdrden zu erlassen oder anzuwenden sind, sind von den zur Erlassung oder Anwendung solcher
Vorschriften zustéandigen anderen Behdrden der Landesregierung zur Durchfihrung des Notifikationsverfahrens nach
§8 3 zu Ubermitteln. Dies gilt fur Berichte, Mitteilungen und Stellungnahmen, die an die Kommission zu tbermitteln
sind, sowie endgliltig erlassene Vorschriften sinngemaR.

(2) Die Landesregierung hat das vom Bund bestatigte Eingangsdatum der internationalen Notifikation sowie
Bemerkungen und Stellungnahmen der Europaischen Kommission oder eines Mitgliedstaats oder anderer
Vertragsparteien eines Staatsvertrags zu notifizierten Entwirfen den zustandigen Landes- oder Gemeindebehdrden
unverzlglich mitzuteilen.

In Kraft seit 13.01.2010 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_notifg/paragraf/3
file:///

	§ 5 Bgld. NotifG Zuständigkeit
	Bgld. NotifG - Burgenländisches Notifikationsgesetz


